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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
FBII - Bau- und Ordnungsverwaltung 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Verfasser: 
FBL: 

2009/MC/052 
öffentlich 
10.09.2009 
Frau B. Miltzow 
Herr J. Banek 

Abberufung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als Wehrführer und 
stellvertretenden Wehrführer der Gemeinde Remplin 

Behandlung Termin Beratungsfolge 

Öffentlich 23.09.2009 Stadtvertretung der Stadt Malchin 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Auf der Grundlage des Gesetzes über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen 
durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 33 
Landesbeamtengesetz M-V beschließt die Stadtvertretung Malchin die Abberufung des 
Wehrführers Herrn Nikulka und des stellvertretenden Wehrführers Herrn Ralf Zick aus dem 
Ehrenbeamtenverhältnis. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Entsprechend § 8 des Vertrages zur Eingemeindung der Gemeinde Remplin in die Stadt 
Malchin wird die Freiwillige Feuerwehr Remplin aufgelöst. Die Kameraden werden in die 
Feuerwehr der der aufnehmenden Gemeinde integriert. Damit endet auch das 
Ehrenbeamtenverhältnis des Wehrführers Herrn Nikulka und des stellvertretenden 
Wehrführers Herrn Ralf Zick. 
Gemäß § 33 des Landesbeamtengesetzes M-V endet dieses Ehrenbeamtenverhältnis durch 
Abberufung der Stadtvertretung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltstelle: Betrag VMH VWH Anmerkung 

     
Ausgaben:     
   x einmalig 
Einnahmen:     

   x einmalig 

 
 
 
Anlagen: 
keine 
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L e b e n s l a u f 
(Beratungsverlauf der Vorlage 2009/MC/052 mit Realisierungsvermerk) 

 

Beschlüsse: 

23.09.2009  
V/MC/003 Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Malchin 
 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage des Gesetzes über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen 
durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 33 
Landesbeamtengesetz M-V beschließt die Stadtvertretung Malchin die Abberufung des 
Wehrführers Herrn Nikulka und des stellvertretenden Wehrführers Herrn Ralf Zick aus dem 
Ehrenbeamtenverhältnis. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja-Stimmen: 20 
  Nein-Stimmen: 0 
  Enthaltungen: 0 

 
Die beiden Ehrenbeamten erhalten ihre Entlassungsurkunde. 
 
 
 
 
 


